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tischen Republik einem anderen Staat ein
zuverleiben oder einen Teil desselben von 
ihr loszulösen;

3. einen Angriff auf Leben oder Ge
sundheit eines führenden Repräsentanten 
der Deutschen Demokratischen Republik 
zu begehen;

4. mit Gewalt oder durch Drohung mit 
Gewalt die verfassungsmäßige Tätigkeit 
der führenden Repräsentanten der Deut
schen Demokratischen Republik unmög
lich zu machen oder zu behindern,
wird mit Freiheitsstrafe nicht unter zehn 
Jahren oder mit lebenslänglicher Frei
heitsstrafe bestraft.

(2) Auf lebenslängliche Freiheitsstrafe 
kann insbesondere beim Vorliegen der 
Voraussetzungen des § 110 Ziffern 1 bis 4 
erkannt werden.

Landesverrat

§97
Spionage

(1) Wer Nachrichten oder Gegenstände, 
die geheimzuhalten sind, zum Nachteil der 
Interessen der Deutschen Demokratischen 
Republik für eine fremde Macht, deren 
Einrichtungen oder Vertreter oder für 
einen Geheimdienst oder für ausländische 
Organisationen sowie deren Helfer sam
melt, an sie verrät, ihnen ausliefert oder 
in sonstiger Weise zugänglich macht, wird 
mit Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jah
ren bestraft.

(2) Vorbereitung und Versuch sind 
strafbar.

(3) In besonders schweren Fällen kann 
auf lebenslängliche Freiheitsstrafe erkannt 
werden.

§98
Wer sich von den im § 97 Absatz 1 

genannten Stellen oder Personen zum 
Zwecke der Sammlung, des Verrats oder 
der Auslieferung von geheimzuhaltenden 
Nachrichten zum Nachteil der Interessen 
der Deutschen Demokratischen Republik 
anwerben läßt, wird ebenfalls wegen 
Spionage bestraft.

§99
Landesverräterische 

N achrichtenübermittlung
(1) Wer der Geheimhaltung nicht un

terliegende Nachrichten zum Nachteil der 
Interessen der Deutschen Demokratischen

Republik an die im § 97 genannten Stellen 
oder Personen übergibt, für diese sammelt 
oder ihnen zugänglich macht, wird mit 
Freiheitsstrafe von zwei bis zu zwölf Jah
ren bestraft.

(2) Vorbereitung und Versuch sind 
strafbar.

§100
Landesverräterische

Agententätigkeit
(1) Wer zu den im § 97 genannten Stel

len oder Personen Verbindung aufnimmt 
oder sich zur Mitarbeit anbietet oder diese 
Stellen oder Personen in sonstiger Weise 
unterstützt, um die Interessen der Deut
schen Demokratischen Republik zu schä
digen, wird mit Freiheitsstrafe von einem 
Jahr bis zu zehn Jahren bestraft.

(2) Vorbereitung und Versuch sind 
strafbar.

Terror
§ 101

(1) Wer bewaffnete Anschläge oder 
Geiselnahmen oder Sprengungen durch
führt, Brände legt oder Zerstörungen oder 
Havarien herbeiführt oder andere Gewalt
akte begeht, um gegen die sozialistische 
Staats- und Gesellschaftsordnung der 
Deutschen Demokratischen Republik Wi
derstand zu leisten oder Unruhe hervor
zurufen, wird mit Freiheitsstrafe nicht un
ter drei Jahren bestraft.

(2) Vorbereitung und Versuch sind 
strafbar.

(3) In besonders schweren Fällen kann 
auf lebenslängliche Freiheitsstrafe erkannt 
werden.

§102
(1) Wer das Leben oder die Gesund

heit eines Bürgers der Deutschen Demo
kratischen Republik bei der Ausübung 
oder wegen seiner staatlichen oder gesell
schaftlichen Tätigkeit angreift oder in an
derer Weise gegen ihn Gewalt anwendet, 
um die sozialistische Staats- und Gesell
schaftsordnung der Deutschen Demokrati
schen Republik zu schädigen, wird mit 
Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren be
straft.

(2) Vorbereitung und Versuch sind 
strafbar.

(3) In besonders schweren Fällen kann 
auf lebenslängliche Freiheitsstrafe erkannt 
werden.


